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Beitritt zur Kinder- und Jugendzahnpflege Binningen 

Liebe Erziehungsberechtigte 

Mit dem Beitritt zur Kinder- und Jugendzahnpflege bieten Ihnen die Zahnärztinnen und Zahnärzte 

zusammen mit den verantwortlichen Personen der Gemeinde und des Kantons die folgenden Dienst-

leistungen für Ihre Kinder an: 

 Regelmässige Kontrolle der Zähne bis zur Mündigkeit

 Vorbeugende Massnahmen gegen Karies und Parodontitis (Erkrankung des Zahnbettes)

 Behandlung von Karies und Zahnstellungsanomalien

 Reduzierter Tarif für alle notwendigen Behandlungen (siehe Rückseite)

 Sozialbeitrag gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (siehe Rückseite)

Sie haben freie Zahnarztwahl im ganzen Kanton Basel-Landschaft. Behandlungen bei einem ausser-

kantonalen Zahnarzt sind bewilligungspflichtig. 

Falls Sie Ihr Kind bei der Kinder- und Jugendzahnpflege anmelden möchten, senden Sie uns die 

Beitrittserklärung bitte vollständig ausgefüllt zurück. Bis zum 2. Kindergartenjahr ist der Beitritt 

vorbehaltlos. Ein späterer Beitritt ist nur mit einem gesunden oder kariessanierten Gebiss möglich 

und erfordert eine entsprechende Bestätigung des Zahnarztes. 

Ein Austritt ist jederzeit durch schriftliche oder telefonische Mitteilung an uns und die Zahnärztin, resp. 

den Zahnarzt möglich. Bitte teilen Sie uns unbedingt auch einen allfälligen Zahnarztwechsel mit. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Nicola Schmid, Abteilungsleiter Vanessa Flück 
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Behandlungstarif: Der Behandlungstarif im Rahmen der Kinder- und Jugendzahnpflege beträgt 

CHF 1.00 / Taxpunkt. 

 

Sozialbeitrag: Der Gemeindebeitrag an die Behandlungskosten trägt den wirtschaftlichen 

Verhältnissen und der Kinderzahl der Eltern Rechnung. Anspruch auf Subven-

tion bis zu maximal 95 % haben Familien, deren Netto-Jahreseinkommen 

CHF 84'000.– nicht übersteigt und deren Vermögenswerte unter CHF 200'000.– 

liegen. Die Beitragshöhe wird im Einzelfall anhand des Subventionsschlüssels 

festgelegt (§ 6 des Reglements über die Kinder- und Jugendzahnpflege): 

 

Anhang 

Subventionsbeiträge5 

Total der 

Einkünfte bis 

(Pos. 399 StE) 

Familie  

mit 1 Kind 

Familie  

mit 2 Kindern 

Familie  

mit 3 Kindern 

Familie  

mit 4 und 

mehr Kindern 

CHF 45‘000.– 90 % 95 % 95 % 95 % 

CHF 48‘000.– 80 % 90% 95 % 95 % 

CHF 51‘000.– 70 % 80 % 90 % 95 % 

CHF 54‘000.– 60 % 70 % 80 % 90 % 

CHF 57‘000.– 50 % 60 % 70 % 80 % 

CHF 60‘000.– 40 %  50 % 60 % 70 % 

CHF 63‘000.– 30 % 40 % 50 % 60 % 

CHF 66‘000.– 20 % 30 % 40 % 50 % 

CHF 69‘000.– 15 % 20 % 30 % 40 % 

CHF 72‘000.– 10 % 15 % 20 % 30 % 

CHF 78‘000.– 5 % 10 % 15 % 20 % 

CHF 84‘000.– --- 5 % 10 % 15 % 

 

Praktischer Ablauf: Die Zahnärztinnen und Zahnärzte werden von uns über die Neueintritte 

informiert, worauf die Kinder ein Aufgebot für eine Kontrolluntersuchung 

erhalten. 

 

 Falls Ihnen dieser Termin nicht passt, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit der 

Praxis in Verbindung, ansonsten müssen Sie für die versäumte Sitzung voll-

umfänglich aufkommen. 

 

 Die Rechnung für Behandlungen erhalten Sie von der Kinder- und Jugendzahn-

pflege. Ein allfälliger Sozialbeitrag wird bereits in Abzug gebracht. Sie erhalten 

zudem eine detaillierte Aufstellung der Leistungen der Zahnärztin resp. des 

Zahnarztes. Diese müssen Sie der Krankenkasse einreichen, um bei 

entsprechender Versicherung einen Beitrag zurück zu erhalten. 




